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 Online-Fortbildung: Pflanzenschutzsachkundenachweis [ SA700]
Erhalt der Sachkunde nach Pflanzenschutzgesetz

   -   
Diese Online-Fortbil-
dung ist Vorausset-
zung, um die Pflan-
zenschutzsachkunde 
weiterhin zu behalten. 
Alle sachkundigen 
Personen sind 
verpflichtet, jeweils 
innerhalb eines Zeit-
raumes von drei Jahren an einer anerkannten Schulung 
teilzunehmen. 

Da diese Fortbildungsmaßnahme durch den Pflanzen-
schutzdienst für Wald und Holz NRW (Behörde gemäß 
§ 59 Abs. 1 Pflanzenschutzgesetz) selbst durchgeführt 
wird, handelt es sich um eine anerkannte Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahme im Sinne des § 9 Abs. 4 
Pflanzenschutzgesetz.

Dem Onlinelehrgang liegt ein videobasiertes, autonomes 
Lernkonzept zugrunde. Die Themen des Onlinelehrgangs 
werden in Form von aufbereiteten Live-Aufzeichnungen 
präsentiert und von Ihnen selbstorganisiert linear bear-
beitet. Im Anschluss an jede Videosequenz folgen inter-
aktive Verständnisfragen oder Übungen zur Selbstüber-
prüfung. Zudem werden Ihnen alle relevanten Materia-
lien und Informationen im Rahmen des Onlinelehrgangs 
zum Download bereitgestellt.

Sie benötigen für die Bearbeitung des Online-Lehrgangs 
etwa vier Zeitstunden. Dabei können Sie die Lern-
zeiten flexibel gestalten. So entscheiden Sie selbst, 
wann, wo und wie viele Themen Sie an einem Tag bear-
beiten möchten. Ihr Lernfortschritt geht nicht verloren, 
sondern wird nach jeder Bearbeitungszeit gespeichert. 
Sie steigen immer wieder da ein, wo Sie den Kurs zuletzt 
verlassen haben. 

BEW-Teilnahmebescheinigung zur Vorlage zum Erhalt 
der Checkkarte Pflanzenschutzsachkunde.

Alle diejenigen aus dem forstwirtschaftlichen Bereich, 
die einen Pflanzenschutzsachkundenachweis (Check-
karte) haben und die Fortbildung absolvieren müssen.

  

  4   6   13   14   15  
  Risikomanagement

  Identifizierung von Gefahren und Risiken
  Umgang mit Gefahrstoffen

  Integrierter Pflanzenschutz
  Maßnahmen und Instrumente gemäß Anhang III 
Richtlinie 2009/128/EG

  Schadursachen und ihre Diagnose
  Pflanzenschutzmittelkunde
  Anwenderschutz

Der Einstieg in den Online-Lehrgang ist jederzeit 
möglich!

  € 
Regulär* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60,00
Landesbetrieb Wald und Holz NRW*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33,40
NW-Deutsch. forstl. Versuchsanstalt*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55,05

*zzgl. gesetzl. MwSt. auf MwSt.-pflichtige Leistungen

Dr. Christin Carl, Waldschutzmanagement, 
Wald und Holz NRW, Gummersbach

-
Norbert Geisthoff, Waldschutzmanagement, 
Wald und Holz NRW, Gummersbach
Johannes Kuhlmann, Waldschutzmanagement, 
Wald und Holz NRW, Gummersbach
Dr. Gitta Langer, Nordwestdeutsche forstliche 
Versuchsanstalt, Cuxhaven

Weitere Referentinnen und Referenten befinden sich in 
Absprache.

Ihre Ansprechpartnerin

Sonja Krischbach
Projektmanagerin
Telefon: 02065 770-123
E-Mail: sonja.krischbach@bew.de
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